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BVED 13.09.2017

Stellungnahme per E-Mail zum TOP 1.4.2 aus der Sitzung der BVED vom 28.06.2017
Sauberkeit und Sicherheit auf Gehwegen und Bürgersteigen in Dahl" - Umsetzung
des Beschlusses

Sehr geehrte Frau Schünadel,

die Bezirksvertretung hatte in der Sitzung, BVED/03/2017, Mittwoch, 28.06.2017, zur
Vorlage: 0595/2017 folgenden Teil-Beschluss gefasst.

"Darüber hinaus ist vom Umweltamt zu prüfen, inwieweit eine chemische
Behandlung der Herkulesstaude im Bezirk Eilpe/Dahl ausnahmsweise möglich ist,
um Fußgängerbereiche von dieser Pflanze dauerhaft zu befreien."

Seitens der unteren Naturschutzbehörde ist zur Klärung der Frage die
Landwirtschaftskammer NRW um Stellungnahme gebeten worden. Die
Landwirtschaftskammer hat hierzu mitgeteilt:

"In Ihrem Fall halte ich es für richtig, den Fußweg einer Straße im Sinne der
Allgemeinverfügung gleich zu setzen. Somit halte ich die geplante Maßnahme für
gedeckt von der Verfügung".

Der Aussage folgend, könnte entlang von Fußwegen ein chemisches
Pflanzenbehandlungsmittel eingesetzt werden. Nach hiesiger Auffassung ist damit
aber keine dauerhafte Befreiung von der Pflanze verbunden.

Zur Situation der Herkulesstaude bereitet die untere Naturschutzbehörde derzeit eine
Vorlage für die Sitzung des Umweltausschusses im November vor, in der u.a. auch
über einen ehrenamtlichen Einsatz zur mechanischen Bekämpfung der
Herkulesstaude in Schwerte in der Sitzung berichtet werden wird. Hinweise der
Ehrenamtlichen gibt es bereits zur Bekämpfung. Danach kann das Ausstechen
genauso sinnvoll und schnell sein, wie dies theoretisch bei der Bekämpfung mit
chemischen Pflanzenbehandlungsmitteln der Fall wäre, da jede einzelne Pflanze im
Streichverfahren behandelt werden müsste. Entlang der Verkehrswege, an denen
Straßen NRW chemische Mittel eingesetzt haben, kommen auch immer wieder
Pflanzen auf. Ein Behandlung müsste sicherlich über 8-10 Jahre vorgenommen
werden. Entlang der Volme wird es insbesondere bei Hochwasser immer wieder zu
Sameneinträgen kommen, so dass in diesen Bereichen vermutlich dauerhaft eine
Beseitigung erforderlich wird.

Mit freundlichen Grüßen,
Im Auftrage
Uwe Wiemann
Leiter untere Naturschutzbehörde
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